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Ratschlag zur Revision des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei des Kantons 
Basel-Stadt (Polizeigesetz, PolG) 
 
18.1285.02, Bericht der JSSK vom 16.01.2019 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 18.1285.01 vom 18. September 2018 sowie in den Bericht der  
Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission Nr. 18.1285.02 vom 16. Januar 2019, 
beschliesst: 

 

I. 

Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz, PolG1) vom 
13. November 19962 (Stand 13. Dezember 2015) wird wie folgt geändert: 

 

§  37a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben) 
Häusliche Gewalt (Überschrift geändert) 
1 Häusliche Gewalt liegt vor, wenn eine Person im Rahmen einer bestehenden oder 
aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer körperlichen, 
sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird, 

a) (neu) durch Ausübung oder Androhung von Gewalt oder 

b) (neu) durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen, 

unabhängig davon, ob die gefährdende Person und die gefährdete Person den selben 
Wohnsitz haben oder hatten. 
2 Aufgehoben. 
3 Aufgehoben. 

  

                                            
1 Titel: Akürzung redaktionell ergänzt 
2 SG 510.100 
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§  37b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 
6 (neu) Anordnung von Schutzmassnahmen (Überschrift geändert) 
1 Liegt ein Fall von Häuslicher Gewalt gemäss § 37a dieses Gesetzes vor, stellt die Polizei 
den Sachverhalt fest und ordnet umgehend die zum Schutz der gefährdeten Person 
notwendigen Massnahmen an. 
2 Die Polizei kann gegenüber volljährigen gefährdenden Personen folgende 
Massnahmen anordnen: 

a) Sie weist diese aus der Wohnung oder aus dem Haus weg (Wegweisung); 

b) Sie untersagt diesen, ein von der Polizei bezeichnetes eng umgrenztes Gebiet zu 
betreten (Rayonverbot); 

c) Sie verbietet diesen, mit der gefährdeten Person und deren nahestehenden 
Personen in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen (Kontaktverbot). 

3 Die Polizei kann gegenüber minderjährigen gefährdenden Personen ein Rayon- und/oder 
ein Kontaktverbot anordnen, wenn es sich um Gewalt in einer Paarbeziehung handelt. 
4 Die Schutzmassnahmen gelten während 14 Tagen ab Mitteilung an die gefährdende 
Person.  
5 Die Anordnung von Schutzmassnahmen erfolgt unter Strafandrohung gemäss Art. 292 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches. 
6 Die Schutzmassnahmen werden durch die Anordnung von anderweitigen polizeilichen 
oder von strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht aufgehoben. 

 

§  37c Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 
Mitteilung bei Schutzmassnahmen (Überschrift geändert) 
1 Die Polizei teilt die angeordneten Schutzmassnahmen schriftlich mit. In der Regel händigt 
sie die Verfügung der gefährdenden und der gefährdeten Person zusammen mit einer 
Information über das weitere Verfahren persönlich aus. 
2 Ist die persönliche Aushändigung an die gefährdende Person trotz sachdienlicher 
Nachforschungen nicht möglich, wird sie durch geeignete Bekanntmachung am Ort, wo sie 
wohnt oder sich gewöhnlich aufhält, aufgefordert, sich sofort bei der Polizei zu melden. 
3 Eine im Sinne von § 37b Abs. 2 lit. a weggewiesene Person hat eine Zustelladresse zu 
bezeichnen. Unterlässt sie dies, können behördliche Zustellungen während der Dauer der 
Wegweisung durch Hinterlegung bei der Polizei erfolgen und gelten als zugestellt. 

 

§  37d Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu), Abs. 5 
(neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu) 
Informations- und Meldepflichten (Überschrift geändert) 
1 Die Polizei informiert die Parteien über die Tragweite der angeordneten 
Massnahmen, die Folgen der Missachtung der amtlichen Verfügung, die 
Beratungsangebote sowie über die Möglichkeiten an das Einzelgericht des 
Zivilgerichts zu gelangen. 
2 Wurde eine Schutzmassnahme angeordnet, übermittelt die Polizei für die 
Gefährderansprache und für die Opferansprache den Polizeirapport umgehend von 
Amtes wegen an die zuständigen Beratungsstellen. 
3 Wurde keine Schutzmassnahme angeordnet, übermittelt die Polizei für die 
Gefährderansprache von Amtes wegen und für die Opferansprache nach 
Einwilligung des Opfers den Polizeirapport bei Vorliegen mindestens einer der 
folgenden Voraussetzungen umgehend an die zuständigen Beratungsstellen: 

a) (neu) Es liegt ein Wiederholungsfall von Häuslicher Gewalt vor; 

b) (neu) Es liegt ein Offizialdelikt gemäss Schweizerischem Strafgesetzbuch vor; 

c) (neu) Es liegt ein Antragsdelikt mit Strafantrag vor. 
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4 Die übermittelten Informationen dürfen nur von den zuständigen Beratungsstellen, im 
Umfang ihrer gesetzlichen Aufgaben, bearbeitet werden. Es gelten die Vorgaben des 
Informations- und Datenschutzgesetzes. Der Regierungsrat kann weitere Vorschriften 
erlassen. 
5 Wünscht eine Person keine Beratung, werden die von der Polizei übermittelten Daten 
vernichtet, sobald die Beratungsstelle sie zu ihrer Aufgabenerfüllung nicht mehr 
benötigt. 
6 Erscheinen andere Massnahmen, insbesondere des Kindes- und 
Erwachsenenschutzes, angezeigt, so macht die Polizei Meldung an die zuständigen 
Behörden. 
7 Die polizeilichen Akten werden der zuständigen Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde und den Organen der Zivilrechtspflege auf Anfrage 
zugestellt. 

 

§  37e Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 
(aufgehoben), Abs. 5 (aufgehoben) 

Verlängerung der Schutzmassnahmen (Überschrift geändert) 
1 Hat die gefährdete Person innert zehn Tagen seit Anordnung der polizeilichen 
Schutzmassnahmen beim Zivilgericht um Anordnung von zivilrechtlichen 
Schutzmassnahmen ersucht, verlängern sich die polizeilichen Schutzmassnahmen bis 
zum Entscheid des Gerichts, längstens aber um 14 Tage, falls vom Gericht nicht etwas 
anderes bestimmt wird. 
2 Das Gericht informiert die Polizei über den Eingang des Gesuchs und teilt den 
Betroffenen die Verlängerung mit. 
3 Die Polizeilichen Schutzmassnahmen fallen bei Anordnung von zivilrechtlichen 
Schutzmassnahmen dahin. 

 
4 Aufgehoben. 
5 Aufgehoben. 

 

§  37f (neu) 
Rechtspflege 
1 Die gefährdende Person kann innert fünf Tagen seit Anordnung der Schutzmassnahme 
beim Einzelgericht des Zivilgerichts schriftlich und begründet Beschwerde erheben. 
2 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
3 Die Überprüfung der Schutzmassnahmenverfügung erfolgt im summarischen Verfahren. 
Die Anhörung der Parteien kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Das Verfahren ist 
kostenpflichtig.  
4 Das Einzelgericht des Zivilgerichts entscheidet innert drei Arbeitstagen seit Eingang der 
Beschwerde. Der Entscheid unterliegt dem Rekurs an das Verwaltungsgericht. 
5 Bei Aufhebung der Schutzmassnahmenverfügung fällt eine bereits gewährte 
Verlängerung der Schutzmassnahme im Sinne von § 37e dahin und später eingereichte 
Anträge auf Schutzmassnahmen können keine Verlängerung der Verfügung mehr 
bewirken. 

 

§  37g (neu) Berichterstattung 
1 Die Polizei liefert der vom Regierungsrat ernannten kantonalen Stelle sämtliche Daten 
zur Veröffentlichung, welche für die Fortentwicklung und Wirksamkeit der im Rahmen der 
Häuslichen Gewalt getroffenen Massnahmen notwendig sind. Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten. 
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II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

 

III.  Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum. Der Regierungsrat 
bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 


